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Amtsangemessene Alimentation in Hamburg: 
Verwaltungsgericht legt Verfahren dem Bun-
desverfassungsgericht vor  
 

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat am 7. Mai 2024 entschieden, vier Verfahren zur 

amtsangemessenen Alimentation in den Jahren 2020 und 2021 dem Bundesverfassungs-

gericht zur Entscheidung vorzulegen. Das Bundesverfassungsgericht wird nun über die 

amtsangemessene Alimentation der Hamburger Beamtinnen und Beamten in den Jahren 

2020 und 2021 entscheiden müssen.  
 

Gegenstand der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Hamburg waren vier Verfahren 

der A-Besoldung. Zwei Verfahren aus dem Bereich der Berufsfeuerwehr betrafen die Be-

soldungsgruppen A 7 (zwischenzeitlich auf A 8 befördert) und A 9, ein Verfahren aus dem 

Bereich der Polizei die Besoldungsgruppe A 12 und ein Verfahren aus der allgemeinen 

Verwaltung die Besoldungsgruppe A 15. Alle Klägerinnen und Kläger hatten in den Jahren 

2020 und 2021 Anträge auf amtsangemessene Alimentation gestellt. Zwei der vier Ver-

fahren werden vom DGB-Rechtsschutz vertreten. Alle Klägerinnen und Kläger hatten nicht 

mehr als zwei Kinder.  
 

Nicht Gegenstand der Verfahren waren die Jahre ab 2022, die amtsangemessene Alimen-

tation im Bereich der Versorgung, die R-, B- und W-Besoldung. Zu diesen Fragen sollen 

weitere ausgewählte Verfahren folgen. Das Verwaltungsgericht wird auch hier versuchen, 

repräsentative Fälle auszuwählen. Insgesamt liegen dem Verwaltungsgericht nach Infor-

mationen des DGB rund 7.500 Klagen vor. Knapp 4.000 dieser Verfahren vertritt der DGB-

Rechtsschutz für Mitglieder der DGB-Gewerkschaften. Mehr als die Hälfte aller Klägerinnen 

und Kläger sind damit Mitglied in einer Gewerkschaft des DGB.  
 

Wie geht es nun mit den Klagen weiter?  
 

Aus den Vorlagebeschlüssen ergibt sich für die Beamtinnen und Beamten der Freien und 

Hansestadt Hamburg keine unmittelbare Folgewirkung. Über die Frage der Verfassungs-

konformität der Hamburger Beamtenbesoldung kann abschließend nur das Bundesverfas-

sungsgericht entscheiden. Dies wird absehbar mehrere Jahre dauern. Wer eine Klage ein-

gereicht hat, hat damit seine Ansprüche gesichert. Der DGB-Rechtsschutz informiert seine 

Mandantinnen und Mandanten direkt zum Verlauf der Verfahren.  
 

Dem Bundesverfassungsgericht liegen bereits Verfahren zur amtsangemessenen Alimen-

tation der Hamburger Beamtinnen und Beamten für die Jahre 2011 bis 2019 vor. Auch 

hier ist aktuell der weitere Zeitplan offen.  


